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Name und Vorname Hofname
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die Veräußerung seiner Rinder ausschließlich nach den Bestimmungen des Verbandes 

vorzunehmen.Schiedsgericht Schiedsgericht Schiedsgericht Schiedsgericht (laut § 21 der Verbandssatzungen)

Zur Beilegung von Streitigkeiten der Mitglieder untereinander und der Mitglieder mit dem Verband, dient ein 

Schiedsgericht. Die Anrufung des Schiedsgerichtes ist nicht gegeben bei Disziplinarmaßnahmen.

GENAUE ANSCHRIFT:GENAUE ANSCHRIFT:GENAUE ANSCHRIFT:GENAUE ANSCHRIFT:

Die ordentlichen Mitglieder nehmen Anteil an den Vorteilen des Verbandes. Sie haben das Recht, alle 

Einrichtungen des Verbandes entsprechend dem Vereinszweck zu benützen. Insbesondere haben sie Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die Satzungen des Verbandes und die satzungsgemäß 

zustande gekommenen Beschlüsse und Verfügungen der Organe des Verbandes zu befolgen, sowie die Mitgliedsbeiträge und etwaige sonstige Geldleistungen termingemäß und ordentlich zu 

entrichten;die Vorschriften zur Führung des Herdbuches zu beachten und sich an Leistungsprüfungen 

sowie Qualitätskontrollen zu beteiligen;bei ihren Rindern Blutabnahmen zur Durchführung von Blutgruppenbestimmungen 

durchführen zu lassen;dem Verband die zur Führung seiner Aufgaben und zur Erreichung seines Zieles benötigten 

Auskünfte auf Befragen ungesäumt und wahrheitsgetreu zu erteilen;

freiwillige Buchführungfreiwillige Buchführungfreiwillige Buchführungfreiwillige Buchführung

BEITRITTSERKLÄRUNG:

Ich  trete  dem  Rinderzuchtverband  SalzburgRinderzuchtverband  SalzburgRinderzuchtverband  SalzburgRinderzuchtverband  Salzburg ,  Geschäftsführung in  5751  Maishofen,  als ordentliches 

Mitglied bei und verpflichte mich, im Rahmen dieser Züchtervereinigung zu korrekter und fleißiger 

Insbesondere nehme ich zur Kenntnis:Insbesondere nehme ich zur Kenntnis:Insbesondere nehme ich zur Kenntnis:Insbesondere nehme ich zur Kenntnis:

Rechte und Pflichten Rechte und Pflichten Rechte und Pflichten Rechte und Pflichten (laut § 8 der Verbandssatzungen)
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buchführungspflichtigbuchführungspflichtigbuchführungspflichtigbuchführungspflichtig

nicht buchführungspfl.nicht buchführungspfl.nicht buchführungspfl.nicht buchführungspfl.

Mayerhoferstraße 12, 5751 Maishofen, Salzburger Land, Austria

T +43 6542 68229-0, F +43 6542 68229-81, office@rinderzuchtverband.at, www.rinderzucht-salzburg.at


